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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Diejenigen Vorschriften, welche von den deutschen Behörden bei der Stellung von Auslieferungs-Anträgen auf
Grund des deutsch-britischen Auslieferungs-Vertrages vom 14. Mal 1872 (Reichs-Gesetzblatt S. 229) zu beachten
sind, werden nachstehend bekannt gemacht.

Vorschriften,
welche von den deutschen Behörden zu beobachten sind, wenn sie auf Grund des Aus-

lieferungsvertrages mit Großbritannien eine Auslieferung nachsuchen.

Bei Aufnahme der Zeugenaussagen ist darauf Bedacht zu nehmen, daß Namen, Zeugenvernehmungen
Wohnort, Wohnung, Beruf oder Stand des Zeugen aus der Aussage hervorgehen und jeder

Zeuge seine Aussage am Schlusse derselben unterschreibe.

 Den Zeugenaussagen ist die folgende oder eine gleichbedeutende Ueberschrift voraus-zuschicken:              14


